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 „Öffentliche Mittel“  
 
Unter „Öffentlichen Mitteln“ im Sinne der Definition in Art. 2 Ziffer 5 der VO (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 

vom 11. Juli 2006 versteht man 

- jede öffentliche Beteiligung an der Finanzierung von Vorhaben im Zusammenhang mit den Struk-

turfonds oder Kohäsionsfonds, die 

� aus dem Haushalt des Staates stammt 

� aus dem Haushalt der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften stammt 

� oder aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaften stammt, 

- sowie alle vergleichbaren Ausgaben. 

Als vergleichbare Ausgabe gilt jeder Beitrag zur Finanzierung von Vorhaben, der 

• aus dem Haushalt von Zusammenschlüssen einer oder mehrerer regionaler oder 

lokaler Gebietskörperschaften stammt. 

• aus dem Haushalt von Einrichtungen des öffentlichen Rechts stammt. 

Als Einrichtungen des öffentlichen Rechts gelten Einrichtungen des öf-

fentlichen Rechts im Sinne von Art 1 Abs. 9 der Richtlinie 2004/18/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates (s.u.) in Verbindung mit An-

hangs III dieser Richtlinie (s.u.) 

 

 

Auszug aus der  
 

RICHTLINIE 2004/18/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahr en zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lie-

feraufträge und Dienstleistungsaufträge 

 
Artikel 1 Abs. 9 
 
„Öffentliche Auftraggeber“ sind der Staat, die Gebietskörperschaften, die Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts und die Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften oder Einrichtungen des öf-

fentlichen Rechts bestehen. 

 
Als „Einrichtung des öffentlichen Rechts “ gilt jede Einrichtung, die 

a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerb-

licher Art zu erfüllen, 

b) Rechtspersönlichkeit besitzt und 

c) überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts finanziert wird, hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch Letztere unterliegt oder deren Verwal-

tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von den Ge-

bietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind. 

 

Die nicht erschöpfenden Verzeichnisse der Einrichtungen und Kategorien von Einrichtungen des öffentli-

chen Rechts, die die in Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c genannten Kriterien erfüllen, sind in Anhang III 
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(siehe nachfolgender Auszug) enthalten. Die Mitgliedstaaten geben der Kommission regelmäßig die Ände-

rungen ihrer Verzeichnisse bekannt. 

 

 
Auszug  
 
aus Anhang III 
 
des Verzeichnisses der Einrichtungen des öffentlich en Rechts und der Kategorien von Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts nach Artikel 1 Absat z 9 Unterabsatz 2 
 
 
 
DEUTSCHLAND 
 
1. Kategorien 
 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
 
Die bundes-, landes- und gemeindeunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
insbesondere in folgenden Bereichen: 
 
 
1.1. Körperschaften 
 
— wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften 
 
— berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und 
    Apothekerkammern), 
 
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, 
    Handwerkerschaften), 
 
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger), 
 
— Kassenärztliche Vereinigungen, 
 
— Genossenschaften und Verbände. 
 
 
1.2. Anstalten und Stiftungen 
 
Die der staatlichen Kontrolle unterliegenden und im Allgemeininteresse tätig werdenden Einrichtungen nichtgewerblicher 
Art, insbesondere in folgenden Bereichen: 
 
— rechtsfähige Bundesanstalten, 
 
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke, 
 
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen. 
 
 
2. Juristische Personen des Privatrechts 
 
Die der staatlichen Kontrolle unterliegenden und im Allgemeininteresse tätig werdenden Einrichtungen nichtgewerblicher 
Art, einschließlich der kommunalen Versorgungsunternehmen: 
 
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und 
    Tierkörperbeseitigungsanstalten), 
 
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten), 
 
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, 
    Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte), 
 
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen), 
 
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste), 
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— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen), 
 
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und   

Vereine, Wissenschaftsförderung), 
 
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung), 
 
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im  Allgemein-

interesse tätig, Wohnraumvermittlung), 
 
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften), 
 
— Friedhofs- und Bestattungswesen, 
 
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Aus-

bildung) 


